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Zur Tagesgeschichte
Die Diktatur in Spante

Die Madrider Regierung hat die außerordentlichen
Vollmachten die ihr von den CorteS bereitwillig zugestanden
worden sind in ihrem Amtsblatte veröffentlichen lassen
Sie hat jetzt die gesetzliche Berechtigung die strengsten Maß
regeln gegen Unruhestifter und Empörer zu ergreifen Pi
y Margall übt thatsächlich eine Dictatur aus Daß eine
fast ausschließlich aus guten Republikanern bestehende gesetz
gebende Versammlung der Regierung diese Vollmachten ge
währte ist ein sprechender Beweis für den gesunden poe
tischen Sinn den Patriotismus der spanischen Volksver
treter Sie erkannten daß sie nicht um Theorien streiten
durften wo die Lage des Baterlandes rasche Hilfe fordert
sie begriffen daß mit der Ordnung auch die Feiheit zu
Grunde gehen könne und Castelar der glühende Perfechter
der Lolksrechte bot feine ganze Beredsamkeit auf zu Künsten
der Ausnahmegesetze

sie sind wenn sie auch gegen die Jntransigenten und
Jnlernationallsten gelten vorzugsweise natürlich gegen die
Erlisten gerichtet So lange die Fahne des Bourbonen
Prätendemen im Norden Spaniens weht so lange kann
das vielgcquälte Land nicht an den ruhigen Ausbau seiner
Verfassung denken Waö nützen die schönsten Reden von
Freiheit und Duldung in Madrid wenn Tausende von
verleiteten durch Pfassenkünste verführten Spaniern für den
Absolutismus für die Wiederherstellung der Jesuilenherr
schast unt r den Waffen stehen Der Carlisten Ausstand
ijl keine innere spanische Angelegenheit Er wird nicht
mit spanischem sondern mit fremdem Geld geführt Wie
die Ultramontanen in allen Ländern für Don Carlos schwär
men wie alle ihre Blätter groß und klein den sieg für
ihn erflehen so tritt auch die liberale Partei in der ganzen
Welt zu Gunsten der spanischen Regierung ein Sie weiß
und fühlt daß der Kampf in Biscaha Navarra und Cata
lonien ein Streit der großen weltbewegenden Gegensätze ist

daß dort nicht zwei spanische Parteien sondern Neuzeit und
Mittelalter Freiheit u ud Knechtschaft Licht und Finsterniß
um die Herrschaft ringen daß der Triumph der Carlisten nicht
blos Spanien in Schmach und Unglück stürzen sondern
den furchtbarsten Rückschlag auf die übrigen Staaten des
europäischen Festlandes üben würde

Vergegenwärtigen wir uns doch einen Augenblick die
Folgen die der siegreiche Einzug Kart S des VII in
Madrid haben müßie entwerfen wir das Bild der Znkuust
welcher Europa binnen Kurzem entgegenginge W r brau
chen dabei nicht al tröseo zu malen es genügt eine leichte
Aquarellfkizze um die Freuden zu erkennen die im Falle
einer carlistifchen Restauration der Völker harrten

Welches Geschick Spanien selbst erwartete darüber ist
keine Täuschung möglich Die Versprechungen und Be
theuerungen mit denen Don Carlos der Jüngere zu Be
ginn des gegenwärtigen Aufstandes schwache Seelen zu
täuschen suchte winde er schon auf dem Marsche nach
Madrid vergessen Wann hat dies sündenvolle Geschlecht
das einst auf den Thronen Frankreichs Spaniens und Nea
pels faß je sein Wort gehalten Gleich jenem finstern
Ferdinand der dem edlen Riego die Rettung seines Lebens
mit der Garotte lohnte würde auch Don Carlos schalten
und walten Eine wahre Orgie der Reaction bräche über
Spanien herein über den Gräbern der Hingerichteten Re
publikaner tanzten Höflinge und Mönche einen wüsten
Bolero und eine zweite Schwester Patrocinia würde die
Sibhlle Spaniens

Herrschte erst in Spanien ein König der mit blutigen
Händen betete dann bliebe die Wirkung auf Frankreich nicht
lange aus In geschlossenen Reihen würden die Politiker
des Rosenkranzes zum Sturme auf die Republik anrücken
aus allen Winkeln kämen sie gekrochen die alten Streiter
für Thron und Altar um die Herrschaft der Bourbonen
wieder aufzurichten die zerfetzten Fahnen mit den Mado
nenbildern würden wieder aufgepflanzt und mit Wundern
und Zeichen die Bauern zum heiligen Kampfe gegen die
gottvergessenen Städte aufgestachelt Könnte die Republik
dies sieche Kind des 4 September 187V dem Angriffe
widerstehen Und selbst wenn man sie leben ließe sehen
wir nicht schon jetzt wie übermüthig die legitimistisch clericale

Bande ist wie sie von Tag zu Tag frecher den Ueberlie
ferungen Frankreichs seiner ganzen neueren Geschichte seiner
bestehenden Staatsform Hohn spricht Gebt diesen Leuten
erst einen Rückhalt einen Verbündeten an Spanien und sie
werden Frankreich in ein päpstliches Lager verwandeln in
dem von allen Kanzeln der Kreuzzug für den heiligen Vater
der Vernichtungskrieg gegen Italien gepredigt wird Rache
Rache würde das Losungswort ihrer Politik sein vielleicht
nicht Rache für Sedan denn die ist schwer zu nehmen
aber ganz sicher Rache für Castelsidardo

Was könnte Italien thun um dem Zusammenstoße mit
Frankreich zu entgehen Soll es demüthig im Vatican zu
Kreuz kriechen Soll es sich selbst und seine Zukunft ver

nichten indem es den Papst König wieder anerkennt und
ihm ein Stück des einstigen Kirchenstaates zurückgibt
Allerdings würde Italien wenn eS eine kluge Politik be
folgt wenn das richtige Volksgefühl daß Frankreich der
schlimmste Feind der italienischen Einheit und Unabhängig
keit ist auch die leitenden Staatsmänner durchdringt in
der Stunde der Noth nicht allein stehen Dann wäre der
Kreuzzug des legitimistischen Frankreich zwar weniger ver
hängnißvoll für Italien aber er entfesselte wahrscheinlich
den Weltkrieg

Selbst wenn die siegreiche französische Reaction das
Gelöbniß von Parah le Monial vergessen sollte wenn sie
ihrem Götzen nicht den Frieden zum Opfer brächte sie wäre
doch eine fortwährende Bedrohung der Sicherheit des Fort
schrittes Die widerhaarigen deutschen Bischöfe ohnedies
mit dem Gesetze mit dem neuen Reiche an sich in bestän
digem Kriege würden um so trotziger und ungeberdiger
werden Schon jetzt bereitet der Jesuitismus der Berliner
Regierung tausend Schwierigkeiten schon jetzt tritt er ihr
als fzindliche Macht als unversöhnlicher Störenfried ent
gegen Wie würde das erst werden wenn ein nach den
Grundsätzen des Shllabus regiertes Frankreich den Jesuiten
den Rücken deckte llnd sind wir in Oesterreich etwa in
sicherem Besitze unserer mühsam errungenen konfessionellen
Gesetze liegen die Tage des Concordats fchon im fernen
Nebelgrauen längst entschwundener Zeiten hinter uns oder
werden wir nicht vielmehr gerade jetzt wieder sehr empfind
lich daran gemahnt wie groß die Gewalt des Clerus bei
uns noch ist wie er stets darauf sinnt den verlorenen
Boden durch schlaue Ränke zurückzugewinnen Sind wir
nicht fortwährend der Gefahr ausgesetzt Freiheiten die wir
gesetzlich sichergestellt wähnen im Verordnungswege zu ver
lieren Wahrlich gerade wir haben alle Ursache vor der
allgemeinen clericalen Verschwörung in Europa auf der Huth
zu fein Als Lissabon durch das Erdbeben im vorigen
Jahrhundert zerstört ward tobten und schäumten mehrere
unserer Alpenseen durch ein geheimnißvolles Zusammen
wirken unterirdischer Kräfte Wir würden ein Änliches
Schauspiel auf dem Gebiere der Pvlitik erleben wenn Spa
nien und mit ihm Frankreich in die Hände der Schwarzen
geriethen Auch sie versügen über unterirdische Kräfte un
bekannte Minengänge durch welche sich Hie Erschütterungen

die zur Ehre Gottes und um ihrer irdischen Wohlfahrt
willen hervorrufen mit wunderbarer Schnelligkeit fort
pflanzen Fiele ihnen erst der romanische Westen in die
Hände so könnte uns ein neues Concordat bescheert wer
den denn immer und immer leider war Oesterreich
das Land das ihnen auserwählt und berufen schien zum
Dienste der Kirche

Genug Wir wollen die unerquickliche Skizze nicht voll
enden Die Gefahr daß Don Carlos den Thron Spaniens
besteigt ist glücklicherweise nicht groß die Gespenster die
wir heraufbeschworen werden nicht Fleisch und Blut er
halten sondern wesenlose Schatten bleiben Wir beabsich
tigten nur zu zeigen welche Folgen ein Sieg der Carlisten
haben würde und wir schließen mit dem Satze Die spa
nischen Truppen die mit den carlistifchen Banden kämpfen
vertheidigen die europäische Bildung und Freiheit gegen die
schwarzen Carbonari gegen die Verschwörer die der Wett
den religiösen und politischen Köhlerglauben wieder auf
drängen möchten

Dem Ultramontanismus in Frankreich kann nicht ab
gesprochen werden daß er planmäßig und nach einem sorg
fältig durchdachten System verfährt Die verschiedenen
Kundgebungen welche er provocirt sind durchaus nicht zu
fälliger Natur sondern ein bestimmtes Glied in der Kette
deren Ende der vom Papste selber identisicirte Triumph
Frankreichs und der Kirche bilden soll War dies glücklich
gebrochene Uebergewicht Frankreichs unter dem Kaiserreich
wesentlich politischer Natur so scheint die Wiederaufrichtung
des von Weißenburg bis Sedan in schnellen Schlägen zer
trümmerten Nimbus zunächst im Dienste des Ultramonta
nismus oder auch mittelst desselben versucht werden zu
sollen Zu allen Zeiten hat jede Regierungsform in Frank
reich sich Roms zu ihren Zwecken bedient gleichviel ob
Napoleon I den Kirchenstaat einfach kassirte und in Frank
reich einverleibte oder ob die Republik von 1849 im Dienste
der clericalen Reaction gen Rom zog Indem Frankreich
schon im Voraus den Schutz der katholischen Missionen in
Persien antritt hat es einen Anspruch mehr auf die Dank
barkeit der Curie

Die so oft gehörte Phrase daß Frankreich demnächst
seine frühere Stellung in der Welt wieder einnehmen werde
ist somit nicht ohne Bedeutung wenngleich die Welt von
dem Wiederaufstehen jener übermüthigen Anmaßlichkeit
schwerlich sehr erbaut sein wird

Der Ton welchen die Organe der heute in Frankreich
maßgebenden Richtung neuerdings gegen die Schweiz ange
schlagen hat von der Schweizer Presse selbst die gebührende
Zurückweisung erfahren und die Schweiz kann das Auf

steigen der Gewitterwolken im Pariser Univers um so
ruhiger mit ansehen als sie sich im Vollbesitz der Shmpa
thieen Europas weiß

Italien gegenüber sieht man sich zu etwas mehr Ruck
ficht genöthigt namentlich nachdem verschiedene Vorgänge
bewiesen haben daß die Italiener auf ihrer Hut sind Das
Actionscentrum gegen Italien ist daher vorläufig nach Algier
verlegt worden und von dorther werden dnrch den Kanal
des Univers die schlammigen Wellen nach Frankreich
geleitet

Der Erzbischof von Algier Msgr Lavigerie ist wie
der Correspondent hervorhebt allerdings beim Marschall
Mac Mahon nicht zum Besten angeschrieben da dieser ge
legentlich seiner Gouvernenrschast daselbst Gelegenheit hatte
dessen Wirksamkeit in der Nähe zu beobachten Um so
höher steht der Erzbischof aber in der Gunst des römischen
Hofes Er hat es verstanden sich während des Concils
Ablaß für alle liberalen Anwandlungen zu holen die er
früher in Gesellschaft von Mfgr Maret dem Nettesten der
Sarbonne hat merken lassen Es scheint daß dieses letzte
Provinzial Concil als Ausgangspunkt für alle zukünftigen
Wühlereien der ultramontaneu Partei dienen soll

Da bekanntlich keine Dummheit dnmm genug ist um
nicht in Frankreich Gläubige zu finden so läßt sich sogar
das Journal des Debats ä xroxos des Armeegesetzes
eine Correspondenz aus dem Haag schreiben in welcher zum
wesentlichen Theil die Gefahr einer Einverleibung Hollands
in Preußen behandelt und genau nach Stunden und Minu
ten der Augenblick berechnet wird in welchem die Infanterie
und Ulanen in Amsterdam u f w einziehen können
Neben dem Bedauern daß ein so ernsthaftes Blatt solchem
Unsinn seine Spalten öffnet greift vielleicht bei unsern Le
fern ein Gefühl der Befriedigung Platz daß man den Ula
nen in Frankreich ein bisher durch keine Phrasen erschüt
tertes Andenken bewahrt

In Spanien haben die Carlisten wiederum einen gro
ßen Erfolg zu verzeichnen Berga welches sie früher
schon einmal vergeblich berannt ist in ihre Hände gefallen
und die Republik dürfte schwerlich in der Lage sei es
ihnen wieder abzunehmen Die Verfechter der Legitimität
haben damit einen in uen festen Stützpunkt gewonnen und
werden bald als Herren des Landes dieseits des Ebro zu
betrachten sei welchen ihre Vortruppen wie bekannt bereits
überschritten haben Ob die Regierenden in Madrid noch
über soviel Kräfte zu verfügen haben um nach Norden und
Südosten hin gleichzeitig Front zu wachen werden vielleicht
schon die nächsten Tage erkennen lassen Einstweilen tau
melt man von einem Ministerium zum andern Die Ein
nahme von Carthagena durch die Internationale scheint
Herrn Pi h Magak so imponirt zu haben daß er ungeach
tet des dem Cabinet soeben ertheilten Vertrauensvotums
bereits mit der Bildung eines Ministeriums aus den Reihen
der Linken beschäftigt ist Aus den gestern noch eingelaufe
nen Madrider Nachrichten ging hervor daß Madrid selbst
am Vorabend einer ernsten Krisis stand während sich zu
gleich die Internationale in Carthagena hänslich einrichtete
und dasselbe ohne Zweifel zum Ausgangspunkt weiterer
Operationen machen wird Es bleibt nun abzuwarten ob
die weißen oder ob die rothen Mützen zuerst in Madrid
einziehen

Die britische Admiralität hat eine offizielle Depesche
aus Elmina an der Westküste Afrikas vom 13 Juni erhal
ten Dieselbe bestätigt daß 3Wl Aschanti Neger gegen
das dortige englische Fort anrückten Eine Abtheilung Marine
soldaten vom Schiff Farraconta schlug die Angreifer nach
mehrstündigem Gefechte zurück Die Aschantis hatten 3W
Todte und viele Verwundete die Engländer nur einen
Todten und sieben Verwundete Auch eroberten sie zwei
Fahnen des Aschinti Königs Es wurden westindische Ver
stärkungen am 8 Juli erwartet

Berlin 16 Juli Der Kaiser wird sich in der letz
ten Woche dieses Monats von Eins zu einem kurzen Auf
enthalt nach Coblenz Homburg und Wiesbaden begeben
und dann Anfangs August eine Badekur in Gastein be
ginnen

Der bisherige Privatdozent I ie tlreol und vr
xtril Theodor Brieger ist zum außerordentlichen Profes
sor in der theologischen Fakultät der Universität zu Halle
ernannt worden

Wie aus Paris telegraphirt wird bedarf der
Staatsschatz nur noch 6t Millionen Wechsel um in der
Lage zu sein die noch rückständigen Zahlungen auf die fünfte
Milliarde der Kriegsentschädigung vollständig leisten zu
können

Die Spener sche Zeitung erfährt aus guter Quelle
daß für das Präsidium des Reichseisenbahnamtes der frü
here vortragende Rath im Finanzministerium Geh Rath
Scheele später Mitglied der Direktion der Berlin Auhalter
Eisenbahn in Aussicht genommen ist

Das Geistreichste was in jüngster Zeit die Ultra



montanen zu leisten vermögen ist die immer von neuem
wiederkehrende Begleichung Bismarck S mit Wallenstein
Besonders die Schlesische Volkszeitung wird nicht müde
diese Parallele nach den mannichfachsten Seiten zn variiren
Vor Kurzem insinuirte dieses Jesuitenblatt dem Reichskanz
ler den ehrgeizigen Plan die Erbschaft des Herzogs von
Braunschweig anzutreten jetzt läßt es ihn mit der Absicht
umgehen König von Elsaß Lothringen zn weiden Wohin
diese ultramontanen Perfidien adressirt sind liegt auf der
Hand man möchte zwischen dem deutschen Kaiser und sei
nem Kanzler Mißtrauen säen und malt zu diesem Zwecke
eine föderalistische deutsche Zukunftspartei an die Wand
welche Partei Fürst Bismarck dereinst als Liga gegen deu
deutschen Kaiser kommandiren möchte Wir zweifeln ob
diese Saat auf fruchtbaren Boden fällt Der deutsche Kai
ser wird sich schwerlich so bald eines Rathgebers begeben
wollen welcher gerccke von der Krone die Prätension der
Römlinge mit eiserner Hand zurückscheucht Was immer
den Einsiedler von Varzin bewogen haben mag sich mit
anscheinendem Groll in seine pommersche Einsamkeit zurück
zuziehen die Ultramontanen behält er sicherlich wachsam
im Auge Und darüber machen sich diese auch durchaus
keine Illusionen denn daß sie noch schwere Tage gewärti
gen geht aus einer Nachricht der Germania hervor laut
welcher die deutschen Bischöse von der Absicht eine freie
katholische Universität zu gründen zurückgekommen sind
weil sie das Geld zu anderen Dingen brauchen und aus
große pecuniäre Opfer sich gefaßt machen welche die Ka
tholiken für ihre Seelsorgezwecke in der nächsten Zukunft
werden aufbringen müssen

Aus der Provinz Posen haben sich über 5t Lehrer
zum Eintritt in den Eisenhahndienst der königlichen Ostbahn
gemeldet Nach zuverlässigen Mittheilungen hat die königl
Regierung zu Bromberg die königl Direktion der Ostbahn
gebeten diese Lehrer doch nicht anzunehmen wenigstens vor
läufig dieselben noch warten zu lassen Auch ist von Schul
Jnspektoren bereits das Nöthige geschehen um den Letzteren
den Uebertritt aus dem Lehrerstande zu erschweren Die
Ostd Ztg erfährt daß auch den Postbehörden eine geheime
Weisung zugegangen sein soll die Bewerber aus dem Leh
rerstande um Zulassung zum Postdienste einfach abzuweisen

Der Oberpräsident v Bodelschwingh macht be
kannt daß das bischöfliche Klerikal Seminar zu Fnlda gleich
denen von Trier Paderborn nicht für geeignet erachtet wor
den sei das Studium auf einer deutschen Staatsuniversität
zu ersetzen

Der heutige D R Anz veröffentlicht das Münzgesetz
das wir unsern Lesern im Wortlaut mittheilen

Münzgesetz Vom 9 Juli 1873
Wir Wilhelm von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser

König von Preußen c
verordnen im Namen des Deutschen Reichs nach erfolgter
Zustimmung des Bundesrathes n des Reichstages was folgt

Art I An die Stelle der in Deutschland geltenden
Landeswährungen tritt die Reichsgoldwährung Ihre Rech
nungseinheit bildet die Mark wie solche durch tz 2 des Ge
setzes vom 4 Dccember 1871 betreffend die Ausprägung
von Reichsgoldmünzen Reichs Gesetzblatt S 404 festgestellt
worden ist Der Zeitpunkt an welchem die Reichswährung
im gesammten Reichsgebiete in Kraft treten soll wird durch
eine mit Zustimmung des Bundesrathes zu erlassende min
destens drei Monate vor dem Eintritt dieses Zeitpunktes zu
verkündende Verordnung des Kaisers bestimmt Die Landes
regierungen sind ermächtigt auch vor diesem Zeitpunkte für
ihr Gebiet die Reichsmarkrechnung im Verordnungswege ein
zuführen

Art 2 Außer den in dem Gesetze vom 4 December
1871 bezeichneten Reichsgoldmünzen sollen ferner ausgeprägt
werden Reichsgoldmünzen zu fünf Mark von welchen ans
einem Pfunde feinen Goldes 279 Stück ausgebracht werden
Die Bestimmungen der ZK 5 7 8 und 9 jenes Gesetzes
finden auf diese Münzen entsprechende Anwendung jedoch mit
der Maßgabe daß bei denselben die Abweichung in Mehr oder
Weniger im Gewicht H 7 vier Tausendtheile und der Un
terschied zwischen dem Normalgewicht und dem Passtrgewicht

9 acht Tausendtheile betragen darf
s 3 Außer den Reichsgoldmünzen sollen als Reichs

münzen und zwar
1 als Silbermünzen Fünfmarkstücke Zweimarkstücke

Einmarkstücke Fünfzigpfennigstücke und Zwanzigpfennigstücke
2 als Nickelmünzen Zehnpfennigstücke und Fünfpfen

nigstücke

3 als Kupfermünzen Zweipfennigstücke und Einpfen
nigstücke nach Maßgabe folgender Bestimmungen ausgeprägt
werden

H I Bei Ausprägung der Silbermünzen wird das Pfund
feinen Silbers in 20 Fünfmarkstücke 5t Zweimarkslücke
10t Einmarkstücke 200 Fünfzigpfennigstücke und in 500
Zwanugpfennigstücke ausgebracht

Das Mischungsverhältniß beträgt 900 Theile Silber
und 100 Theile Kupfer so daß 90 Mark in Silbermünzen
1 Pfund wiegen

Das Verfahren bei Ausprägung dieser Münzen wird
vom Bundesrath festgestellt Bei den einzelnen Stücken darf
die Abweichung im Mehr oder Weniger im Feingehalt nicht
mehr als drei Tausendtheile im Gewicht mit Ausnahme der
Zwanzigpfennigstücke nicht mehr als zehn Tausendtheile be
tragen In der Masse aber müssen das Normalgewicht und
der Normalgehalt bei allen Silbermünzen innegehalten werden

tz 2 Die Silbermünzen über ein Mark tragen auf der
einen Seite den Reichsadler mit der Inschrift Deutsches
Reich und mit der Angabe des Werthes in Mark sowie
mit der Jahreszahl der Ausprägung auf der anderen Seite
das Bildniß des Landeöherrn beziehungsweise das Hoheits
zeichen der freien Städte mit einer entsprechenden Umschrift
und dem Münzzeichen Durchmesser der Münzen Beschaf
fenheit und Verzierung der Ränder derselben werden vom
Bundesrathe festgestellt

704

Z 3 Die übrigen Silbermünzen die Nickel und Kupfer
münzen tragen auf der einen Seite die Werthangabe die
Jahreszahl und die Inschrift Deutsches Reich auf der
andern Seite den Reichsadler nnd das Münzzeichen Die
näheren Bestimmungen über Zusammensetzung Gewicht und
Durchmesser dieser Münzen sowie über die Verzierung der
Schriftseite und die Beschaffenheit der Ränder werden vom
Bundesrathe festgestellt

4 Die Silber Nickel und Kupfermünzen werden
auf den Münzstätten derjenigen Bundesstaaten welche sich
dazu bereit erklären ausgeprägt Die Ausprägung und
Ausgabe dieser Münzen unterliegt der Beaufsichtigung von
Seiten des Reichs Der Reichskanzler bestimmt unter Zu
stimmung des Bundesraihes die auszuprägenden Beträge
die Vertheilung dieser Beträge auf die einzelnen Mi mz
gattungen und auf die einzelnen Münzstätten und die deu
letzteren für die Prägung jeder einzelnen Münzgattung gleich
mäßig zu gewährende Vergütung Die Beschaffung der
Münzmetalle für die Münzstätten erfolgt auf Anordnung
des Reichskanzlers

Art 4 Der Gefammtbetrag der Reichssilbermünzen
soll bis auf Weiteres zehn Mark für den Kopf der Bevöl
kerung des Reichs nicht übersteigen

Bei jeder Ausgabe dieser Münzen ist eine dem Werthe
nach gleiche Menge der umlaufenden groben Landessilber
münzen und zwar zunächst der nicht dem Dreißigthalerfnße
angehörenden einzuziehen Der Werth wird noch der Vor
schrift im Art 14 H 2 berechnet

Art 5 Der Gefammtbetrag der Nickel und Kupfer
münzen soll zwei und eine halbe Mark für den Kopf der
Bevölkerung des Reichs nicht übersteigen

Art 6 Von den Landesscheidemünzen sind
1 die auf andere als Thalerwährung lautenden mit

Ausschluß der bayerischen Heller und der mecklenburgischen
vach dem Marksysteme ausgeprägten Fünf Zwei und
Einpfennigstücke

2 die auf der Zwölftheilung des Groschens beruhenden
Scheidemünzen zu 2 und 4 Pfennigen

3 die Scheidemünzen der Thalerwährnng welche auf
einer anderen Eintheilung des Thalers als der in 30 Gro
schen beruhen mit Ausnahme der Stücke im Werthe von
i/i Thaler bis zu dem Zeitpunkte des Eintritts der Reichs
münzen Art 1 einzuziehen

Nach diesem Zeitpunkte ist Niemand verpflichtet diese

Scheidemünzen in Zahlung zu nehmen als die mit der
Einlösung derselben beauftragten Kassen

Art 7 Die Ausprägung der Silber Nickel und
Kupfermünzen Art 3 sowie die vom Reichskanzler anzu
ordnende Einziehung der LandeSsilbermünzen und Landes
scheidemünzen erfolgt nuf Rechnung des Reichs

Art 8 Die Anordnung der Außercourssetzung von
Landesmünzen und Feststellung der für dieselbe erforderlichen
Vorschriften erfolgt durch den Bundesralh

Die Bekanntmachungen über Außercourssetzung von
Landesmünzen sind außer in den zu der Verössenltichunz von
Landesverordnungen bestimmten Blättern auch durch das
Reichs Gesetzblatt zu veröffentlichen

Eine AnßercourSsetzung darf erst eintreten wenn eine
Einlösungsfrist von mindestens vier Wochen festgesetzt und
mindestens drei Monate vor ihrem Ablause durch die vorbe
zeichneten Blätter bekannt gemacht worden ist

Art 9 Niemand ist verpflichtet Reichesilbermünzen
im Betrage von mehr als zwanzig Mark und Nickel und
Kupfermünzen im Betrage von mehr als einer Mark in
Zahlung zn nehmen

Von den Reichs und Landeskassen werden Reichssil
bermünzen in jedem Betrage in Zahlung genommen Der
Bundesrath wird diejenigen Kassen bezeichnen welche Reichs

goldmünzen gegen Einzahlung von Reichssilbermünzen in
Beträgen von mindestens 200 Mark oder von Nickel und
Kupfermünzen in Beträgen von mindestens 50 Mark auf
Verlangen verabfolgen Derselbe wird zugleich die näheren
Bedingungen des Umtausches festsogen

Art 10 Die Verpflichtung zu Annahme und zum
Umtausch Art 9 findet auf durchlöchert und anders als
durch den gewöhnlichen Umlauf im Gewicht verringerte in
gleichen auf verfälschte Münzslücke keine Anwendung

ReichS Silber Nicket und Kupfermünzen welche in
Folge längerer Cirkulation und Abnutzung an Gewicht oder
Erkennbarkeit erheblich eingebüßt haben werden zwar noch
in allen Reichs und Landeskassen angenommen sind aber
auf Rechnung des Reichs einzuziehen

Art II Eine Ausprägung von anderen als den durch
dieses Gesetz eingeführten Silber Nickel und Kupfermünzen
findet nicht ferner statt Die durch die Bestimmung im
Z 10 des Gesetzes betreffend die Aasprägung von Reichs
goldmünzen vom 4 December 1871 Reichs Gesetzbl S
404 vorbehalten Besugniß Silbermünzen als Denkmünzen
auszuprägen erlischt mit dem 31 December 1873

Art 12 Die Ausprägung von Reichsgoldmünzen ge
schieht auch ferner nach Maßgabe der Bestimmung im tz 6
des Gesetzes betreffend die Ausprägung von Reichsgold
müuzen vom 4 December 1871 Reichs Gesetzbl S 404
auf Rechnung des Reichs

Privatpersonen haben das Recht auf denjenigen Münz
stätten welche sich zur Ausprägung auf Reichsrechnung
bereit erklärt haben Zwanzigmarkstücke für ihre Rechnung
ausprägen zu lassen soweit diese Münzstätten nicht für das
Reich beschäftigt find

Die für solche Ausprägungen zu erhebende Gebühr
wird vom Reichskanzler mit Zustimmung des Bundesrathes
festgestellt darf aber das Maximum von 7 Mark auf das
Pfund fein Gold nicht übersteigen

Die Differenz zwischen dieser Gebühr und der Vergü
tung welche die Münzstätte für die Ausprägung in Anspruch
nimmt fließt in die Reichskasse Diese Differenz muß für
alle deutschen Münzstätten dieselbe sein

Die Münzstätten dürfen für die Ausprägung keine

höhere Vergütung in Anspruch nehmen als die Reichskasse
für die Ausprägung von Zwanzigmarkstücken gewährt

Art 13 Der Bundesrath ist befugt
1 den Werth zu bestimmen über welchen hinaus

fremde Gold und Silbermünzen nicht in Zahlung angebo
ten und gegeben werden dürfen sowie den Umlauf fremder
Münzen gänzlich zu untersagen

2 zu bestimmen ob ausländische Münzen von Reichs
oder Landeskassen zu einem öffentlich bekannt zu machenden
Course im inländischen Verkehr in Zahlung genommen wer
den dürfen auch in solchem Falle den Cours festzusetzen

Gewohnheitsmäßige oder gewerbsmäßige Zuwiderhand
lungen gegen die vom Bundesrathe in Gemäßheit der Be
stimmungen unter 1 getroffenen Anordnungen werden be
straft mit Geldstraße bis zu 150 Mark oder mit Haft bis
zu sechs Wochen

Art 14 Von dem Eintritt der Reichswährung an
gelten folgende Vorschriften

1 Alle Zahlungen welche bis dahin in Münzen
einer inländischen Währung oder in landesgesetzlich den in
ländischen Münzen gleichgestellten ausländischen Münzen zu
leisten waren sind vorbehaltlich der Vorschriften Art 9
15 und 1k in Reichsmünzen zu leisten

H 2 Die Umrechnung solcher Goldmünzen für welche
ein bestimmtes Verhältniß zu Silbermünzen gesetzttich nicht
feststeht erfolgt nach Maßgabe des Verhältnisses des gesetz
lichen Feingehalts derjenigen Münzen auf welche die Zah
lungsverpflichtung lautet zu dem gesetzlichen Feingehalte der
Reichsgoldmünzen

Bei der Umrechnung anderer Münzen werden
der Thaler zum Werthe von 3 Mark
der Gulden süddeutscher Währung zum Werthe von

1 /7 Mark
die Mark Wischer und hamburgischer Courantwäh

rung zum Werthe von 1 Ma k
die übrigen Münzen derselben Währungen zu entsprechenden
Werthen nach ihrem Verhältniß zu den genannten berechnet

Bet der Umrechnung werden Bruchtheile von Pfenni
gen der Reichswährung zu einem Pfennig berechnet wenn
sie einen halben Pfennig oder mehr betragen Bruchtheile
unter einem halben Pfennig werden nicht gerechnet

3 Werden Zahlungs Verpflichtungen nach Eintritt
der Reichöwährung unter Zugrundelegung vormaliger in
ländischer Geld oder Rechnungswährungen begründet so ist
die Zahlung vorbehaltlich der Vorschriften Art 9 15 und
16 in Reichsmünzen unter Anwendung der Vorschriften des

2 zu leisten
H 4 In allen gerichtlich oder notariell aufgenomme

nen Urkunden welche auf rincn Geldbetrag lauten desglei
chen in allen zu einem Geldbetrag verurtheilenden gericht
lichen Entscheidungen ist dieser Geldbetrag wenn für den
selben ein bestimmtes Verhältniß Izur R ichSwähruug gesetz
lich feststeht in Reichswährung auszudrücken woneben jedoch
dessen gleichzeitige Bezeichnung nach derjenigen Währung in
welcher ursprünglich die Verbindlichst be ündet war ge
stattet bleibt

Art 15 An Stelle der Reichsmünzen sind bei allen
Zahlungen bis zur Außercourssetzung anzunehmen

1 im gesammten Bundesgebiet an Stelle aller Reichs
münzen die Ein und Zweilhaierstücke deutschen Gepräges
unter Berechnung des Thalers zu 3 Mark

2 im gesammten Bundesgebiete an Stelle der Reichs
silbermünzen Silbercourantmünzen deutschen Gepräges zu
Vz und /k Thaler unter Berechnung des l z Thalerstückes
zu einer Mark und des Thalerstückes zu einer halben
Mark

3 in denjenigen Ländern in welchen gegenwärtig die
Thalerwährung gitt an Stelle der Reichs Nickel und
Kupfermünzen die nachbezeichneten Münzen der Thalerwäh
rnng zu den daneben bezeichneten Werthen

v z Thalerstücke zum Werthe von 25 Pfennig

/i 20 1l

Groschenslücke 52

Vl Uüb l/ z 14 in denjenigen Ländern in welchen die Zwölftheilung
des Groschens besteht an Stelle der Reichs Nickel und
Kupfermünzen die auf der Zwölftheilung des Groschens be
ruhenden Dreipfennigstücke zum Werthe von 2 /z Pfennig

5 in Bayern an Stelle der Reichskupfermünzen die
Hellerslücke zum Werthe von Pfennig

6 in Mecklenburg an Stelle der Reichskupfermünzen
die nach dem Marksystem ausgeprägten Fünfpfennigstücke
Zweipfennigstücke und Einpfennigstücke zum Werthe von 5
2 und 1 Pfennig

Die sämmtlichen sud 3 und 4 verzeichneten Münzen
sind an allen öffentlichen Kassen des gesammten Bundes
gebietes zu den angegebenen Werthen bis zur Außercours
setzung in Zahlung anzunehmen

Art 16 Deutsche Goldkronen Landesgoldmünzen
und landeögesetzlich den inländischen Münzen gleichgestellte
ausländische Goldmünzen sowie grobe Silbermünzen welche
einer anderen Landeswährung als der Thalerwährung an
gehören sind bis zur Außercourssetzung als Zahlung anzu
nehmen soweit die Zahlung nach den bisherigen Vorschrif
ten in diesen Münzsorten angenommen werden mußte

Art 17 Schon vor Eintritt der Reichsgoldwährung
können alle Zahlungen welche gesetzlich in Münzen einer
inländischen Währung oder in ausländischen den inländi
schen Münzen landesgesetzlich gleichgestellten Münzen gelei

stet werden dürfen ganz oder theilweise in Reichsmünzen
vorbehaltlich der Vorschrift Art 9 dergestalt geleistet wer
den daß die Umrechnung nach den Vorschriften Art 14
8 2 erfolgt

Art 18 Bis zum 1 Januar 1876 sind sämmtliche
nicht auf Reichswährung lautenden Ztoten der Banken ein
zuziehen Von diesem Termine an dürfen nur solche Bank
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Noten welche auf Reichswährung in Beträgen von nicht
weniger als Ivtt Mark lauten in Umlauf bleiben oder
ausgegeben werden

Dieselben Bestimmungen gelten für die bis jetzt von
Korporationen ausgegebenen Scheine

Das von den einzelnen Bundesstaaten ausgegebene
Papiergeld ist spätestens bis zum I Januar 1876 einzu
ziehen und spätestens 6 Monate vor diesem Termine öffent

lich aufzurufen Dagegen wird nach Maßgabe eines zu
zu erlassenden Reichsgesetzes eine Ausgabe von Reichspapier
geld stattfinden Das Reichsgesetz wird über die Ausgabe
und den Umlauf des Reichspapiergeldes sowie über die den
einzelnen Bundesstaaten zum Zweck der Einziehung ihres
Papiergeldes zu gewährenden Erleichterungen die näheren
Bestimmungen treffen

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unter
schrift und beigedrucktem Kaiserlichen Jnsiegel

Gegeben Bad Ems den 9 Juli 1873

5 8 WilhelmFürst v Bismarck
Der französische Kardinal Donnet Erzbifchof von Bor

deaux hat eine neue Erklärung für die deutschen Inva
sionen in Frankreich zu Tage gefördert Ein Herr CombeS
hatte eine Geschichte der deutschen Invasionen in Frankreich
geschrieben und ist dafür von dem vorgenannten Kirchen
sürsten mit einem Schreiben beehrt in welchem u a zu
lesen ist

Die Männer unseres Alters sahen drei Mal den
Boden des Vaterlandes von den germanischen Horden ver
wüstet Viele mochten darin ein ifolirtes Facium sehen
außer allem Zusammenhange mit der Vergangenheit und
Zukunft Sie mein Herr indem Sie einen Blick auf die
französische Gesellschaft von ihrem Ursprünge bis auf unsere
Tage warfen Sie haben die Wunde erkannt die dieselbe
an ihrem edlen Leibe trägt und durch welche sie periodisch
ihr Blut vergießt und ihren Reichthum verliert Diese
Wunde es sind die deutschen Invasionen Sie zeichnen
davon ein Bild das Herz von Trauer erfüllt aber mit
fester Hand Sie erzählen aber nicht nur Sie gehen auch
auf den Grund der Erscheinung und weisen auf deren un
veränderliches Gesetz hin Unser Himmel ist klar unser
Klima milde und gemäßigt auf unseren Ebenen wogt ein
Meer von goldenen Aehren und bunte Weinreben krönen
unsere Hügel Ueberall herrscht bei uns Ueberfluß und
Reichthum und Freude und Vergnügen Dort aber im
Norden unter einem eisigen nebligen Himmel auf einem
kalten und armen Boden kauert in seinen unwirthlichen
Steppen ein Volk das einig in dem Gefühle einer barba
rischen B gehrlichkeit auf unser Glück einen blutgierigen
und heißhungrigen Blick wirft ich sah alle diese Dinge
und empfing die schmerzliche Vorahnung auf einer Reise
die ich 1857 nach Wien Prag München und Berlin un
ternahm ich brachte acht Tage in dieser letzteren Hauptstadt
zu deren hauptsächlichste Persönlichkeit ich sah diese Volk
lauert auf einen Tag der Unruhe und des Zwiespalts bei
uns es wartet darauf daß wir vollständig verweichlicht
seien oder unser Blut im brudermörderischen Kampfe vergie
ßen dann richtet es sich in die Höhe und stürzt wie ein
ausgehungerter Tiger aus die Beute die sich ihm von selbst
darbietet

Der Herr Cardinal Erzbischof der auch Wien und
Prag in die un wirthlichen Steppen des Nordens verlegt ist
in der That ein ebenso unterrichteter Geograph als ein
gediegener Gefchichts Jnterprete und vor seiner Prophelen
gabe welche schon dreizehn Jahre vorher die Invasion
witterte muß man vollends den Hut abnehmen Und doch
hat Herrn Donnet s Aufstellung ein Loch denn Frankreich
ist ja Hrn Donnet mit eingerechnet nie einmüthiger gewe
sen als in dem Rufe Lerliu der die Regierung und
die Nation unwiderstehlich in den Abgrund äußern und
inneren Unglücks mit sich fortriß

AuS Fulda wird dem Fr I geschrieben Es wird
uns heute versichert daß augenblicklich eine äußerst lebhafte
Correspondenz zwischen dem preußischen EpiScopate und der
römischen Curie gepflogen werde die sich auf directe Maß
nahmen des Papstes in Betreff der gegenwärtigen durch
die Ausführung der Kircheng setze veranlaßten Lage des
Klerus beziehe Es soll die Frage des Jnterdicts über den
preußischen Staat angeregt worden sein

Wiesbaden 16 Juli Das Kloster Bornhofen be
kannter Wallfahrtsort ist gestern von Seiten der Regierung
geschlossen und die dortige Niederlassung der Redemptoristen
aufgelöst worden

Paris 15 Juli Wie es heißt soll General Pajol
Orleanist an LeflS s Stelle Botschafter in Petersburg

werden Morgen am Jahrestage des Bastillensturmes
wird in BatignolleS ein Prioatbanket Statt finden und
Gambetta bei demselben den Vorsitz führen

Der Minister des Innern hat einen Erlaß an die
Präfecten gerichtet worin er die strenge Beobachtung des
Gesetzes von 1814 über die Sonntagsfeier verlangt Das
Versprechen des Ministers dieses Gesetz streng ausführen
zu lassen war der Grund weßhalb die Clericalen ihr
Sonntagsgesetz von der Tagesordnung zurückgezogen haben

Die Schließung der republikanischen Vereine wiederholt
sich an verschiedenen Orten In Nantes wurde dem Blatte
Bon Citoyen der Straßenverkauf entzogen

Barcelona 15 Juli Von Mitgliedern der Jnter
nationalen war heute eine große Arbeiter Versammlung
veranstaltet in welcher mehrere Redner auftraten und die
Arbeiter aufforderten das in Alcoy gegebene Beispiel nach
zuahmen und Kirchen und öffentliche Gebäude anzuzünden
die Mehrheit der Arbeiter jedoch gab auf das Entschiedenste
ihr Mißfallen kund auch war die bewaffnete Macht in
ausreichender Stärke erschienen um Excessen entgegen zu
treten es werden jedoch noch weitere Manifestationen der
Internationalen erwartet

AnS Halle und Umgegend
Halle 17 Juli

Herr Dr Carl Hildebrand aus Arnstadt wel
cher seine Studien auf der Leipziger Universität vollendet
und bereits seit einiger Zeit als CustoS an der hiesigen
Universitätsbibliothek angestellt ist hat sich jetzt auch als
Privatdocentj für Germanistik habilitirt Seine speciellen
Studien führten ihn seither auf das Gebiet der altnordischen
und skandinavischen Sprachen auch seine Habilitationsschrift
hat das Thema über den Versbau in den Edda
liedern zum Gegenstand doch hat er bereits mit Erfolg
dem Alt und Mittelhochdeutschen seine Thätigkeit zugewendet
Wünschen wir der jungen frischen Kraft wetche unsere
Universität durch Hildebrand gewonnen hat den besten Erfolg
und hoffen wir daß er ein um so gunstigeres Arbeitsfeld
finden möge als das Studium der deutschen Philologie
einen von Jahr zu Jahr zunehmenden sichtbaren Aufschwung
genommen hat Seit dem Weggange K Lucae s nach
Marburg Mor Hehne s nach Basel wird der neue
Dozent gern willkommen geheißen werden

Repertoir des Leipziger Stadt Theaters Am 18
Juli Maria und Magdalena

Rückblick auf die germanischen Schöffengerichte
Der kürzlich veröffentlichte Entwurf einer deutscheu

Strafprozeßordnung schlägt vor den Kriminalgerichten all
gemein die Form der Schöffengerichte zu geben Er knüpft
an eine germanische Institution an welche stets für den
Theoretiker besonderes Interesse gehabt hat uud nunmehr
auch für den Praktiker erhöhte Bedeutung gewinnt Ein
Rückblick auf diese ehrwürdige Schöpfung des Mittelalters
wird daher gegenwärtig vielen Kreisen nahe liegen

Als Hauptprinzip der altdeutschen Gerichtsverfassung
erscheint die Trennung der Geschäfte des Richters welcher
die Handlung leitet und das Erkenntniß vollstreckt von den
Geschäften der Urtheiler welche das Recht weisen finden
und die Entscheidung aussprechen Beide Funktionen liegen
besonderen Personen ob und tragen einen durchaus verschie
denartigen Charakter an sich

Das Amt des Strafrichters verwalteten in der älte
sten Zeit die Könige und Fürsten selbst in der karolingi
schen Periode die Grafen und ihre Vertreter Als sich
während des Mittelalters die Immunitäten entwickelten
zertheilte sich die Strafgerichtsbarkeit und ging vielfach in
die Hände der kleineren Grundherren über

Als Urtheiler wirkte ursprünglich die gesammte Ge
meinde Da indeß häufig nicht die nöthige Anzahl von
freien Leuten zusammenkam so empfahl es sich einen be
stimmten Verein von Männern namentlich von solchen
die des Rechts besonders kundig waren auszuwählen und
als Urtheiler zu bestellen Carl der Große stiftete das
Amt der Schöffen indem er die von den Franken raolisir
burssii genannten Urtheiler in ständige Beamte umwandelte
Sie stimmten gewöhnlich in der Siebenzahl bei sehr wich
tigen Sachen in der Zwölfzahl und entschieden sowohl die
That als die Rechtsfrage Allmählig bildete sich ein ab
geschlossener Stand der schöffenbarfreien und die Schöffen
würde vererbte sich häufig mit dem Besitz des Grundstücks
verbunden vom Vater auf den ältesten Sohn in dessen
Ermangelung auf den nächsten ältesten Schwertmagen Die
Erfordernisse der Schöffenarbeit waren indeß in den einzel
nen Territorien ungleich während nach dem Rechte des
Sachsenspiegels das Amt eines Urtheilers den Besitz von
mindestens drei Hufen voraussetzte durfte nach dem gleich
zeitigen Rechte der Mark Brandenburg jeder unbescholtene
Lanvmann selbst über Ritterbürtige Gericht halten

Bis in das späte Mittelalter wurde der heidnische
Brauch bewahrt die Gerichte nicht in bedeckten Räumen
sondern unter freiem Himmel vorzüglich unter Bäumen
Eichen Linden auf weiten Auen an Quellen auf hohen

Bergen bei großen Steinen stattfinden zu lassen Die Ver
Handlung durfte nicht vor Sonnenaufgang eröffnet werden
und mußte mit Sonnenuntergang geschlossen werden

Das germanische Strafrecht hält als Regel das Pri
vatanklage Prinzip d h den Grundsatz fest daß allein der
Verletzte den Missethäter zu belange habe nur in Aus
nahmefällen namentlich bei Verbrechen gegen die öffentliche
Ordnung führte es eine Verfolgung von Amtswegen ein
Der Verbrecher wurde bei haudhafter That sofort vor
das Gericht geführt und abgeurtheilt bei übernächtiger
That erst auf erhobene Anklage vorgeladen

Das Beweisverfahren des mittelalterlichen Strafpro
zesses kennzeichnet sich durch die hervorragende Wichtigkeit
des Parteien Eides namentlich als Reinigung für den Au
geklagten verknüpft mit der Zuziehung von Eideshelfern
welche lediglich zu beschwören hatten daß sie von der Wahr
hastigkeit ihrer Partei überzeugt seien

Charakteristisch für die damaligen Anschauungen ist
ferner die Anwendung der Gottesurtheile wie des Zwei
kampfes der Wasserprobe der Feuerprobe als Beweishand
lungen Die Folter als Mittel Geständnisse zu erzielen
gelangte erst mit dem Verfall des deutschen Strafprozesses
zu ausgedehnterer Anwendung

Nach erfolgter Beweisaufnahme stellte der Richter die
Fragen an die Schöffen und sie antworteten auf ihren Eid
konnten jedoch vorerst Aufklärung über dunkle Punkte begeh
ren Wußten die Schöffen das Recht nicht so fuhren sie
aus zu Hofe sie wandten sich um Rath an einen bestimm
ten größeren Schöffenstuhl den sogenannten Oberhof wo
rechtserfahrene Männer anzutreffen waren

Die Schöffengerichte haben manche Aehnlichkeit mit den
Geschworenengerichten welche nach einer freilich bestrittenen
Ansicht aus ihnen entstanden sein sollen Beide Arten der
Volksgerichte unterscheiden sich jedoch in wesentlichen Punk
ten und besonders darin daß die Geschäfte des Richters
und der Laien in verschiedener Weise geregelt sind In den
germanischen Schöffengerichten beantworten allein die Laien

die That und Rechtsfrage und bestimmen die Strafe der
Richter hat auf die Entscheidung selbst keinen Einfluß er
leitet nur das Verfahren und vollstreckt das Erkenntniß
In deu Geschworenengerichten erscheint hingegen das Ur
theil als das gemeinsame Werk der Laien und der Richter
und beide Elemente theilen sich derart in die Arbeit daß
die Laien die Thatfrage und die Richter die Rechtsfrage
erledigen

Eine eigenthümliche Entwickelung nahmen die germa
nischen Schöffengerichte in Westfalen wo sie sich zu den
einst so mächtig n und gefürchteten Vehmgerichte ge
stalteten Sage und Roman haben mit der Wissenschaft
früherer Jahrhunderle gewetteifert diesen Bund im schreck
lichsten Lichte erscheinen zu lassen und erst den neuereu
Forschungen ist es gelungen die Entstellungen zu beseitigen
und die Irrthümer nachzuweisen

Die Vehmgerichte unterscheiden sich ursprünglich nicht
von den anderen germanischen Schöffengerichten und waren
wie diese Versammlungen beeidigter freier Männer welche
unter dem Grafen Recht sprachen Ihren eigenartiger
Character empfingen sie erst als nach der Zeit der Caro
linger in den meisten deutschen Territorien die Grafenge
walt in die Landeshoheit überging und die Freien in Voig
teipflicht kamen

In Westfalen erh elten sich nämlich die freien Grund
besitzer mit der bisherigen Gerichtsverfassung unv unter
einem Grafen jetzt Freigraf genannt fanden die Schöffen
jetzt Freischöffen genannt nach wie vor das volksthümliche
Recht Diese Vehmgerichte erhoben sich von lokalen Anfän
gen zu nationaler Bedeutung weil sie es verstanden inmit
ten der Rechtsunsicherheit des Mittelalters die Strafgewalt
mit Energie zu handhaben uud ihren Erkenntnissen die Voll
streckung zu sichern

Vorsitzender des Gerichts Freigraf konnte jeder freie
Westfale Freischöffe konnte jeder freie Deutsche werden
Die Mitglieder waren über ganz Deutschlauv verbreitet
und gehörten theilweise den höchsten Ständen an selbst
Reichsfürsten und Kaiser ließen sich in den Bund aufneh
men Die Freischöffen erkannten sich an einer geheimen
Losung auf deren Verrath der Tod stand

Jeder Schöffe durfte an der Urtheilsfällung theilneh
men wenigstens mußten dem germanischen Grundsatze ent
sprechend sieben zugegen sein Die Gerichte wurden stets
in Westfalen abgehalten unter freiem Himmel nicht
wie behauptet wurde in Höhlen und Gewölben in der
Zeit von Morgen bis Nachmittag nicht wie die Sage ging
bei Nacht und Fackelschein Die Freischöffenstühle folgten
auch darin den altdeutschen Anschauungen daß sie das An
klageprinzip beibehielten indeß nahmen sie insofern einen
inquisitorischen Faktor auf als sie allen Freischöffen die
Rügepflicht auferlegten

Was das Verfahren selbst betrifft so fand die kürzeste
Procedur statt sobald Jemand von drei oder mehr Schöf
fen auf haudhafter That ertappt wurde er wurde alsdann
sofort ergriffen gerichtet und aufgehängt Im Uebrigen
mußle dem Spruchgericht Anklage und Ladung vorausgehen
Die Verhandlung wurde gegen Wissende heimlich geführt
gegen Nichtwiffende nur dann wenn sie auf die Ladung
nicht erschienen

Als Beweismittel war allein der Eid anerkannt die
Gottesurtheile und die Folter waren verworfen Das Er
kenntniß wurde in der Art gefällt daß der Vorsitzende eineil
ebenbürtigen Schöffen zum Urtheilsfiuder aufrief dieser
mit den Umstehenden berieth und ihre Ansicht kund gab
welche wenn sie die Billigung der Versammlung fand von
dem Freigrafen als Urtheil verkündet wurde Jeder Schöffe
Halle die Pflicht das Erkenntniß zu vollstrecken und den
Schuldigbefundenen durch Aushängen an einem Baume zu
richten Die Execution durfte jedoch nur von drei Schöffen
gemeinschaftlich bewirkt werden welche zum Zeichen daß
die heilige Vehme gewaltet hatte ein Messer in den Baum
steckten

Während die germanischen Schöffengerichte bereits
gegen das Ende des Mittelalters verfielen erhielten sich die
westfälischen Vehmgerichte bis in die neue Zeit und ihre
letzten Spuren sind erst in diesem Jahrhunderte getilgt
worden

Im gemeinen deutschen Slrafproceffe des 17 und 18
Jahrhunderts fällten lediglich gelehrte Richter das Urtheil
eine Mitwirkung des Volkes war ausgeschlossen In der
Mitte dieses Jahrhunders wurden die Geschworenengerichte
welche bereits früher von England auf Frankreich ausgedehnt
waren auch in vielen deutschen Staaten eingeführt und
wurde damit eine Mitwirkung des Laien Elements bei der
Strafrechtspflege wieder angebahnt Gegenwärtig soll nun
die gesetzgeberische Frage zum Austrag gebracht werden ob
die Geschworenengerichte in Schöffengerichte umzuwandeln

und ob auch die Gerichte mittlerer und niederer Ordnung
mit Richtern aus dem Volke neben den gelehrten Richtern
zu besetzen sind

Knnst und Wissenschaft
Berlin 16 Juli Gestern starb Hierselbst der Mi

neraloge Geh Regierungs Rath Prof Dr Gustav Rose
Mitglied der Akademie der Wissenschaften Direktor des
Univerfitäts Mineralienkabinets Mitglied des Kuratoriums
der Bergakademie G Rose am 28 März 1798 zu Ber
lin geboren erlangte zuerst Ruf durch die Reise welche er
mit A v Humboldt und Ehrenberg nach dem Ural dem
Altai und dem KaSpifchen Meere machte und über deren
mineralogisch geognostischen Resultate er den Bericht erstat
tet und veröffentlicht hat

Knnst Verein
Freitag den 18 Juli Nachmittags 3 Uhr findet im

Stadtschützenhause die kieine Verloosung statt wozu wir die
Mitglieder hierdurch einladen

Halle den 15 Juli 1873 Der Borstand
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Kür Schuhmacher KZt
Sämmtliche Stepparbeiten für Schuhmacher

Artikel werden sauber und billig angefertigt
von Eduard Homann alter Markt 32
Gartenpfähle Blumenstäbe

roh oder grün gestrichen mit bunten Glas
oder weißen Holzknöpse Nummer und
Signatur Holz Etiquette jeder Größe
sind wieder vorräthig

Holzhandlung Oarl
In der Nähe des Marktes ist ein Haus

mit großem Hof Stallungen Remisen c zu
verkaufen Anzahlung 4000

C Iah gr Mrichsstr 58
Möbel Auktion

Sonnabend den 19 Juli Bormittag
1t Nhr versteigere ich gr Ulrichsstraße 18
Schreib und Wäfchfecretairs 1 Comptoir
pult einseitig sehr gute Sopha s bequeme
Feuteills Spiegel Wasch und andere Tische
kl Fenstertrilte Bilder u dgl m Sachen
werde zu jeder Tageszeit augeuommeu

Zl

Auclions Commisfar u ger Taxator

Auctwn
Dieustag deu 22 Juli er Nachmit

tags 1 Uhr versteigere ich gr Nlrichs
strasze 34 2 Trcppen hoch versch Mah
und Lirk Ätöbel dar Sopha s Kteidersecre
taire 1 Bücherschrank 1 Eoulissentijch i
Waschtisch Rohrstühle Spiegel Bettstellen
sowie Feverbeiten 1 Roßhaarmatratze und
div HauSgeräth W Elfte Auct Co mm

teue saure Gurke n empfiehlt C Mülle r
Zwci große blühende Oleander sind zu

verkaufen Luckmgasse 1 3 Tr
Mehrere Schock langes Roggen u Wei

zenstroh verk F Souuemauu in mmendorf
Ein großer Kettenhund ist zu verlausen

Brunoswarte 11

Küchenabgänge zur Fütterung für die
Schweine abzuladen Harz 48

Ich suche ein mtteö Haus mit etwas Gar
ten nicht zu weit vom Markt sür einen zahl
baren Käufer Bleefer gr Berlin Ivb

10U00 400ll u 2000 H auf gute 1 Hy
potheken sucht Bleefer gr Berli n 16b

Em Hans zu kaufen gejucht im Preise v
2 7000 A Unterhändler verbeten Ges
Adr unter K G R in d Exped abzugeben

Ein kleiner eiserner Ofen wird zu kaufen

gesucht gr Klausstr 22
wird gekauft Zu erfragen

Grüner Hof

Ein Conditor Gehülfe welcher in Back
waaren Gefchäft selbstständig zu arbeiten ver
steht unv welcher mit guten Zeugnissen und
anständiger G, rverobe versehen ist sinvet zum
1 August dauernde Stellung iuCafsel Um
schriftliche Mittheilung wird gebeten unter
der Adresse I I O durch die Exped

Gelbgieszer finden bei hohem Lohn sofort
dauernde Beschäftigung

N Greller alter Markt 25
Malergehülfen uno Anstreicher sucht

W Bunge Breitchraße 17
Ein tüchtiger selbstständiger Zimmermann

erhalt in einer Maschiuensabr k dauernde
Stellung Näheres dur ch die Exp d Bl

Zimmergeselle
sür Vervandarbeit stellt ein

H Werther Mötzlicher Weg 1
Lehmsteinsormer können noch eingestellt

werden in der Lehmsteinformerei v F Fister
Bei ungünstiger Witterung Nebenbeschäf

tigung Daselbst erh Erdarb d Beschäft
Zwei zuverlässige verheira

thete Männer finden gut loh
müde dauernde Arbeit

Mersebnrger Chausse e 8 a
Düten Ärbeiter möglichst Familien sucht

B Levh
Wir suchen einen Hausknecht welcher

gute Zeugnisse auszuweisen hat
Lauer H Lehman g ulrichsstr 38
Einteiln er bnrsche ein Hausmädchen u eine

Frau zum Ausbessern gesucht
Magdeburger Cha ussee 1

Einen LlMfliurschc besch O b rglaucha v
Un Lattfbursche gesucht Leipzigerstraße 9

Einen kräftige Burschen vom Lande
sucht Jnlins W inzer

Ein Vanfbnrsche wird zum sofortigen An

tritt gr u t in Stadt Berlin

Bekanntmachung
Briefe mit Werthangabe im Berkehr zwischen Deutschland nnd Belgien

Vom 1 August av werden im Verlehr zwischen Deutfchtand und Belgien Briefe
mit angegebenem Werth unter folgenden Bedingungen durch die Post befördert

Die Briefe müssen in gleicher Weise verpackt und verschlossen sein wie Briefe mit
Werthangabe im innern Verkehr Deutschlands Der Werthbetrag muß in Buchstaben und
in Zahlen auf der Adresse angegeben sein Der angegebene Werth darf bei dem einzclnen
Briefe 3000 nicht übersteigen auch darf der Brief nicht über 250 Gramm schwer sein
und weder gemünztes Geld Pretiosen noch zollpflichtige Gegenstände enthalten

Die Briefe müssen srankirt werden
Für dieselben wird erhoben

1 das Francs wie für recommandirte Briefe nach Belgien
2 eine Versicherungsgebühr von 3 Gr für jede 300 Thlr oder jeden Theil

dieser Summe
Der Absender kann eine Bescheinigung über den Empfang des Briefes Seitens des

Adressaten verlangen In solchem Falle ist auf der Adresse des Briefes der Vermerk
gegen Rückschein niederzuschreiben und bei der Aufgabe eine Gebühr von 2 Gr sür den

Rückschein zu entrichten

Berlin 13 Juli 1873 Ka serliches General Post Amt
SielitStvr u H i LlurK I ttvi 12 UUd ü ÜHmit Berbiud uugsstüclen

in Rollen

empfehlen billigst KK O
in allen Größen sowie

für Herren u Damen im Einzelnen n ganzen
Dtzd zu den billigsten Preisen dei

für Kinder u Erwachsene
in Kattun Pnrpnr Zitz und türkischen Mustern in großer Auswahl bei

NerselmiM Vitteibivr
Bon Herr rl i Mersebnrg ist mir der Alleinverkanf in

Flaschen des berühmten fürHalle uud Umgegend übertragen worden und halte ich dasselbe allen kvevu
valv8vvnt n ilil n und liluturiuutll l vittvnltvn sowie für

iit llutiiin on bestens empfohlen Z K NlalKe
Eiilimlüim

au sämmtliche Schütze Schichliebhaber
Wegen Anlegung eines neuen gemelnjchaftll en Schießstandeö

iverden sämmtliche Schützen und Schiepliebhader von Halle und Um
gegend gebeten sich zu einer Besprechung

Montag den 21 d M Abends v Uhr
im Glaucha schen Gchleßgraben recht zahlreich einfinden zu wollen

Im Auftrage tt 6chüsjenineister
Kittvvovti tlvu 23 Inli 1 tir

t ielstklelie UU8lk lllliiilili K
äß8 Ha88l6i 8otieii Vereins

lWauKs
ijiiltorium in lliei MIivitmiKen vvn iikr ttiiiltikl

Uuwr liUvirkunL äsr IlotoxernsilnAsrinnk n I rl ItotkivlK i u IZr tuu
tlvl LUliUlU Äus Lsrün äsr Uorrvn onvörttitin or Zlilllvr

uncl IlotsäuAer aus LeilinNälisrss in einer späteren Uuininer O

ZV viÄ
Freitag den 18 Juli

Anfang L Uhr Entree 2 Abonnementskarten gültig C Böruer

Das am Mittwoch durch Placate angezeigte

mit italienischer Nacht und bengalischer Beleuchtung
findet Freitag den 18 Anli z zr statt

Anfang Abends 8 Uhr Entree 2 /ü H Schmidt
Zum 1 August ein Lanfbnrfche gesucht

in der Conditorei von T Enke
Einen Lehrling sucht

F Krüger Bäckermeister lange Gas s e 18

Eine Frau zum Ausbessern wird sofort
gesucht Schulgasse 1

Daselbst können anständige junge Leute
Kost und Logis bekommen

Fra e Waare über Land zu tragen und
zu sa mmeln wollen sich meld in d Exp

Ein tüchtiges Mädchen sür Küche n Haus
wird gesucht Geiststraße 1

Ein fleißiges Hausmädchen wird bei gutem
Lohn zum sofortigen Antritt gesucht bei

Jda iohl Lei pzigerstraße 47
Eine gut geübte Plätterin findet jet e

Woche 3 4 Täge Beschäftigung
Waschanstalt des Waisenhauses

Geübte Schneider findet dauernde Be
schäftigung Rannifchestr 8 2 Tr

In me nem Haus qr Ulrichsstr 11 ist
eine Wvhnung sofort oder 1 Oktober zu
verMiethen Gustav Mann Junior

In Giebichenstein Burgstraße 20 ist eine
Parterre Wohn von 2 Stuben 2 Kammern
und Küche Zubeh auf Verlangen auch Gar
ten zum 1 Oct zu vermiethen auch kann noch
1 St und Kammer dazu kommen

Möbl Stube u K an 1 oder 2 Herren
zu verm Spitze 20 1 Tr

Freundl möbl Stube u Kammer sofort zu
vermiethen Brunnengasse 11

Bahnhofsstr 3 part links ist 1 möbl St
an 1 anständigen Herrn zu verm

Ein gut möbl Stube m Kammer zu verm
1 Etage gr Ulrichsstr 4 7

Zu verm 1 freundl Kammer mit od ohne
Bett V d Rennischethor 4 VereinSstr

Möbl St u K z u verm Trödel 6
Möbl St u K verm Leipzig erstr 25 1 Tr
1 sein möbl Wohnung an 1 bis 2 Herren

vermiethet billig Garteng 6
Möbl St mit K 1 Aug an 1 oder 2

Herrn verm gr Brauhausgasse 2
1 srdl möbl St sofort oder zum 1 Aug

zu verm Rathswerder 3u 2 Tr
Zwei möbl Stuben u Kammern

find per I Aug an einzelne Herren
zu vermiethen Zu erfragen i
der Annoncen Expedition von

Leipzigerstr 1VA
1 fr möbl St m K an 1 od 2 Herren

fof od 1 Aug verm Fleifcherg 45 1 Tr
2 Stuben Kammer Küche nebst Zubehör

cbeie Steinstraße Harz oder Neumarkt mögl
sofort event 1 October zu miethen gesucht
Offerten unter W M in der Lieferstein schen
Papierhandlung niederzulegen

Eine geübte Maschinen Stepperin wird
gesucht Max Meyer Leipzigers tr 8

in Mädchen zum Heften gesucht
Engl Schuhfabrik gr Stei ftr 17

Einige juuge orventUche Mädchen im Alter
von 14 15 Iahren werden für leichte Hand
arbeit gesucht

Franz Heckert Condiior Markt 17 II
Ein verheiratheter Mann ohne Kinder sucht

als Hausmann oder ähnliche Stellung Sel
biger kann auch Eaution stellen Adr werden
unter R 21V0 durch die Annoncen Expedi
tion von L Barck Ak Co in Halle a/S
erbeten

Ein Laden in guter Geschäftslage zu
vermiethen Näheres zu erfrage i der
Anuoneeu Expeditio vo
Rl in Halle a S

Eine freundl Wohnung 3 St 2 K K
zu vermietheki Brunnengasse 11

2 bis 3 St 2 K Zubeh, Mitte d stavl
g es Adr u n ter T abzu geben Exped d Bl

2 kinderl Leute suchen zum I Öct Stube
K, Küche im Preise bis zu 40 Ausknnft
z u er sr im Barbingesch v Hrn Kruhnert

Eine einz Daii c sucht ein Logis in der
Nähe der Neu Mühle Näheres im Detail
geschäft der Neumühle

1 Garconlogis im Königsviertet ges zum
l August Aor u A B 2 in d Exp

Ein Kinderjäckchen ist V aloren gegangen
auf Wege durch die gr Ulrichsstr nach
dem dem Markt Der ehrliche Finder erhält
eine Belohnung gr steinstr 9 1 Tr

Ei braunseidener Regenschirm zwischen
Weintraube und allen Markt verloren Ge
gen Belohn abzug kl Ulrichsstr 23 p, l

Mittwoch früh am Markte em rother
Manschettenknopf verloren Gegen Belohn
abzugeben bei Herrn A Lauffer

Ein brauner Strohhut
in Oberglaucha verloren Gegen Belohnung
abzugeben bei Herrn Reppiu daselbst

Gestern ein Portemonaie mit Inhalt vom
Franckensplatz bis Steinweg verloren Gegen
Belohnung abzugeben Steinweg 20 1 Tr

Eine Weste liegen geblieben Abzuholen
gr Ulrichsstr 37 im Cigarren Geschäft

Die Verlobung ihrer Tochter Marie Wil
helmine mit dem Kaufmann Herrn Otto
Koebke zeigt hiermit ergebenst an

W ttwe Amalie Winnerting
Halle a/S den 17 Juli 1873

M kvsill
Heute Donnerstag Abend iil

Bier ff empfiehlt
5 MüllküülsililiixT tl Iil l

der Schueidergeselle Montag den 21
Juli Abfahrt 4 Uhr vom Paradiese nach

der Rabeninsel D B
Zur Wafserfahrt

der Tischlergesellschaft Montag d 21 Juli
nach der Rabenwfel ladet freundlichst ein
Einsteigeplatz Paradies Abfahrt Nachm

3 Uhr Der Borstand
Königliche meteorologische Station

16 Juli 1873

Swnde Lustdr

Par Li

Dknstdr

Par Lin

eist
fftucht
Lro

L stw

N lt
MorgS K
MilwsKL
bd 10

3 Z3 S
334 38
336 04
334,80

4 59
4 56
4 42
4 52

93
56
90
80

10 5
169
10 4
12 6
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